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Zusätzliche Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen im Zeitvertrag 

1 Leistungspflicht 

1.1 Die Rahmenvereinbarung ist ein für die in den Besonderen Vertragsbedingungen genannte Laufzeit 
abgeschlossener Vertrag, der den Auftragnehmer verpflichtet, die mit Einzelaufträgen abgerufenen 
Leistungen zu den in der Rahmenvereinbarung und dem Einzelauftrag festgelegten Bedingungen 
auszuführen.  Art und Umfang der Leistung sowie die Ausführungsfrist werden durch Einzelaufträge 
näher bestimmt. 

1.2 Die Einzelaufträge werden von den in den Besonderen Vertragsbedingungen 614 Nummer 2 
bezeichneten Stellen in Textform erteilt. 

Für unaufschiebbare Arbeiten können Einzelaufträge in Notfällen mündlich oder fernmündlich erteilt 
werden; sie werden nachträglich in Textform bestätigt. 

1.3 Der Auftragnehmer hat die im Einzelauftrag geforderten Leistungen fristgemäß auszuführen. 

Auf Verlangen des Auftraggebers ist er verpflichtet, Arbeiten anderer Fachlose (Gewerke) geringen 
Umfangs auszuführen, soweit er hierzu in der Lage und befugt ist. 

1.4 Über die Verwendung anfallenden Altmaterials hat der Auftragnehmer die Entscheidung des 
Auftraggebers herbeizuführen, soweit der Einzelauftrag keine Regelung enthält. 

2 Vergütung 

2.1 Verlangt der Auftraggeber die Ausführung eines Einzelauftrages, dessen Vergütung ohne Umsatz-
steuer 500 Euro (Kleinstauftragswertgrenze) nicht überschreitet, und kann die Ausführung nicht mit 
anderen Arbeiten zusammengefasst werden, so wird der in den Besonderen Vertragsbedingungen 
614 Nummer 3 vereinbarte Zuschlag gewährt. Dies gilt auch bei Stundenlohnarbeiten. 

2.2 Für vom Auftraggeber angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten 
Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten 
ohne Wegezeiten bezahlt. 

2.3 Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden 
wie Stundenlohnarbeiten vergütet. 

2.4 Verlangt der Auftraggeber die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktägli-
chen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten 
Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergü-
tung wird für jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen 
Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlichen 
aufgewendeten Zuschläge errechnet. 

2.5 Ist der Vertrag im Auf- und Abgebotsverfahren zustande gekommen, wird der Preis vergütet, der 
sich aus den Preisen des Leistungsverzeichnisses unter Berücksichtigung des Auf- oder Abgebots 
zuzüglich Umsatzsteuer ergibt. 

Auf- und Abgebote gelten nicht für Stundenlohnarbeiten (Nummer 2.2), Kleinstauftragszuschläge 
(Nummer 2.1), Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sowie für gesonderte 
vereinbarte Preise für im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehene Leistungen. 

3 Anordnungen 

Anordnungen dürfen nur von der Stelle getroffen werden, die den jeweiligen Einzelauftrag erteilt hat. 
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 
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4 Baustellen 

4.1 Vorhandene Lager- und Arbeitsplätze werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

4.2 Wasser und Strom werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Anschlüsse hat 
der Auftragnehmer im Einvernehmen mit der hausverwaltenden Dienststelle auf eigene Kosten her-
zustellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen. 

4.3 Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb der Liegenschaft können vom Auftragnehmer 
auf eigene Gefahr benutzt werden. 

4.4 Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auftrag-
nehmer mit diesen zu vereinbaren. 

5 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

6 Steuerabzug bei Bauleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in 
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

7 Zusatz für Leistungen, die für Gaststreitkräfte erbracht werden 

Lieferungen und sonstige Leistungen für die Gaststreitkräfte sind unter den Voraussetzungen des 
Artikel 67 Absatz 3 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. 
Zum Zwecke des Nachweises der Steuerfreiheit dieser Lieferungen und sonstigen Leistungen erhält 
der Auftragnehmer vom Bauamt eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

Auf den Rechnungen ist vom Auftragnehmer zu bestätigen: "Der Rechnungsbetrag enthält keine 
Umsatzsteuer". 


